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Grundsätzlich sieht der Gesetzgeber 
seit 1. Januar 2005 nur zwei Möglich-
keiten vor, wie ein bestehender Ver-
trag zur betrieblichen Altersvorsorge 
(bAV-Vertrag) beim neuen Arbeitge-
ber weitergeführt werden kann: Ers-
tens der neue Arbeitgeber kann die 
Versorgung mit allen Rechten und 
Pflichten übernehmen und weiter 
führen. Zweitens der neue Arbeit-
geber übernimmt lediglich das an-
gesammelte Versorgungskapital und 
erteilt hierfür eine neue Zusage. 
Die Übernahme einer Versorgung 
durch den neuen Arbeitgeber ist in 
§ 4 des Gesetzes zur betrieblichen 
Altersvorsorge (BetrAVG) geregelt. 
Dabei steigt der neue Arbeitgeber 
vollständig in die bestehende Ver-
sorgung ein und führt die alte Zusa-
ge weiter. Dadurch ändert sich auch 
nichts an der steuerlichen Behand-
lung des Vertrages. Eine bestehende 
Direktversicherung kann somit auch 
beim neuen Arbeitgeber weiterhin 
pauschal nach § 40b EStG versteuert 
werden. Denn es handelt sich um 
eine Altzusage. 
Eine vollständige Übernahme kommt 
in der Praxis aber nur bei der Direkt-
versicherung oder der Pensionskasse 
vor. Bei allen anderen Durchfüh-
rungswegen weigert sich der neue 
Arbeitgeber meist, den bestehen-
den Vertrag zu übernehmen. Denn 
schließlich haftet er dann auch für 
alle Fehler, die der vorherige Arbeit-
geber vielleicht bei der Gestaltung 
der Versorgung gemacht hat.
Die neue Lösung heißt „Übertragung 
des Versorgungskapitals“. Hier wird nur 
das vorhandene Versorgungskapital an 
den neuen Arbeitgeber beziehungs-
weise dessen Versorgungsträger über-
wiesen. Der neue Arbeitgeber gewährt 
dafür eine wertgleiche Versorgung. 
Der Vorteil: Der neue Arbeitgeber 
kann frei entscheiden, welche Versor-
gungsleistungen er seinem Arbeitneh-

mer anbietet. Und er haftet nicht für 
Fehler des ehemaligen Arbeitgebers 
in der Vergangenheit. 
Eigentlich eine praktikable Lösung, 
doch in der Praxis ist häufig nicht 
eindeutig erkennbar, was arbeits-
rechtlich gewünscht ist. Meist wird 
ohne Bezugnahme auf das Betriebs-
rentengesetz einfach ein Versiche-
rungsnehmer-Wechsel vereinbart. 
Oder die Versicherung wird im Rah-
men des Deckungskapitalübertra-
gungsabkommens auf einen neuen 
Versicherer übertragen.
Ein Beispiel: Manfred B. hat seit 
Jahren eine pauschalbesteuerte Di-
rektversicherung. Anlässlich eines 
Jobwechsels wird der Vertrag im 
Rahmen des Deckungskapitalüber-
tragungsabkommens auf den Versi-
cherer des neuen Arbeitgebers über-
tragen. Handelt es sich dabei auch ar-
beitsrechtlich um eine Übertragung, 
so liegt beim neuen Arbeitgeber eine 
Neuzusage vor. Und für die kann 
zukünftig die Pauschalbesteuerung 
nicht mehr genutzt werden. 

Ausnahmen geregelt

Erfreulicherweise hat das Bundes-
ministerium für Finanzen (BMF) 
inzwischen erkannt, dass das Ziel 
des Gesetzgebers, die Mitnahme-
möglichkeiten von bAV-Verträgen 
bei Arbeitgeberwechsel zu fördern, 
noch nicht erreicht ist. Deshalb hat 
das Bundesministerium für Finan-
zen nun einige Ausnahmen gere-
gelt. Danach beeinträchtigt jede 
Übertragung einer Direktversiche-
rung im Rahmen des Deckungska-
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Altersversorgung übertragen

Der Gesetzgeber hat die Voraussetzung dafür geschaffen, dass  
Arbeitnehmer Ansprüche aus der betrieblichen Altersversorgung 
auf einen anderen Arbeitgeber übertragen können. Für den Arbeit-
geber kann sich die neue Freiheit aber als Stolperfalle erweisen.
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pitalübertragungsabkommens die 
40b-Fähigkeit nicht. Das gilt unab-
hängig davon, ob es sich arbeits-
rechtlich um eine Übernahme oder 
eine Übertragung nach § 4 Abs. 2 
BetrAVG handelt. 
Selbst wenn im Rahmen der De-
ckungskapitalübertragung biomet-
rische Risiken des Vertrages verän-
dert werden oder neu hinzukom-
men, bleibt es bei der Besteuerung 
nach § 40b Einkommenssteuergesetz 
(EStG), vorausgesetzt der Beitrag än-
dert sich nicht. Beispiel: Manfred B. 
hatte bisher eine klassische Kapital-
versicherung mit Beitragsbefreiung 
bei Berufsunfähigkeit. Sein neuer 
Arbeitgeber schließt für ihn nach der 
Übertragung eine Rentenversiche-
rung ohne Zusatzversicherungen ab. 
Trotz dieser völligen Neugestaltung 
des Vertrages kann B. weiterhin die 
Pauschalbesteuerung nutzen. 
Werden bestehende Direktversiche-
rungen per Versicherungsnehmer-
Wechsel auf einen neuen Arbeitge-
ber übertragen, so bleibt es eben-
falls bei der Besteuerung nach § 40b 
EStG. Allerdings dürfen in diesem 
Fall keine wesentlichen Verände-
rungen am Vertrag vorgenommen 
werden. Das Gleiche gilt für einen 
Versicherungsnehmer-Wechsel im 
Anschluss an eine private Weiter-
führung im Rahmen des versiche-
rungsvertraglichen Verfahrens. Eine 
maximal mögliche Dauer der zwi-
schenzeitlichen privaten Weiterfüh-
rung hat das BMF nicht festgelegt.
Für die Direktversicherung hat die 
Finanzverwaltung damit praktikable 
Ausnahmeregelungen geschaffen, 
im Gegensatz zur Pensionskasse. 
Hier schweigt sich das Bundesfi-
nanzministerium aus. Auch das 
geplante Deckungskapitalübertra-
gungsabkommen für Pensionskas-
sen wartet noch auf den Segen des 
BMF. Bis dahin heißt es Vorsicht! 
Denn wenn arbeitsrechtlich eine 
Übertragung vorliegt, dann entfällt 
für die Zukunft die Möglichkeit der 
Pauschalbesteuerung. Die ist aber 
auch bei alten Pensionskassen wich-
tig, um zum Beispiel beim nächsten 
Arbeitgeberwechsel die Vervielfälti-
gungsregel des § 40b EStG nutzen 
zu können. Arbeitnehmer mit Alt-
Pensionskassen sollten deshalb bei 

Arbeitgeber-Wechsel vorsichtshal-
ber eine Übernahme nach § 4 Abs. 2 
BetrAVG schriftlich vereinbaren. 
Dann wird die alte Zusage beim 
neuen Arbeitgeber weitergeführt 
und die Beiträge können weiterhin 
pauschal besteuert werden. 
Auch bei der Versorgung von Mit-
arbeitern über eine Unterstützungs-
kasse gilt es noch einige Hürden zu 
überwinden. Grundsätzlich kann 
auch hier das Versorgungskapital 
jederzeit auf einen neuen Arbeit-
geber übertragen werden. Bietet 
dieser seinen Arbeitnehmern aber 
nur Direktversicherungen und Pen-
sionskassen, so ist die Übertragung 
steuerpflichtig – und damit in der 
Praxis uninteressant. 

Rechtsanspruch besteht

Um die Portabilität weiter zu för-
dern, hat der Gesetzgeber zusätz-
lich den Rechtsanspruch auf Über-
tragung des Versorgungskapitals 
eingeführt. Für alle Zusagen, die 
ab 2005 erteilt werden, steht dem 
Arbeitnehmer unter bestimmten 
Voraussetzungen das Recht zu, die 
Übertragung seiner Versorgung auf 
den neuen Arbeitgeber zu verlan-
gen. Dieses Recht richtet sich so-
wohl gegen den ehemaligen als auch 
gegen den neuen Arbeitgeber. 
Wurde eine Direktversicherung 
oder Pensionskassenversorgung zu-
vor im Rahmen des versicherungs-
vertraglichen Verfahrens bereits auf 
den Arbeitnehmer übertragen, so 
richtet sich der Anspruch unmittel-

bar gegen den Versorgungsträger. 
Es kann also in der Praxis vorkom-
men, dass zum Beispiel eine Di-
rektversicherung bei Ausscheiden 
zunächst auf den Mitarbeiter über-
tragen wird – in der Regel durch ei-
nen Versicherungsnehmer-Wechsel 
– und dieser Mitarbeiter kurz darauf 
vom Versicherer verlangt, den Wert 
der Versicherung auf einen Versor-
gungsträger des neuen Arbeitgebers 
zu übertragen.
Das Übertragungsrecht des Arbeit-
nehmers gilt nur für die Durchfüh-
rungswege Pensionskasse, Direkt-
versicherung und Pensionsfonds 
und auch nur, wenn der Wert dieser 
Verträge nicht oberhalb der Beitrags-
bemessungsgrenze in der Renten-
versicherung liegt. Liegt der Übertra-
gungswert über diesem Wert (in 2005: 
62.400 Euro), so entfällt das Recht des 
Arbeitnehmers. Der Arbeitnehmer 
kann in diesem Fall auch keine teil-
weise Übertragung verlangen. 
Grundsätzlich muss sich der Arbeit-
nehmer innerhalb eines Jahres nach 
dem Ausscheiden entscheiden, ob 
er die Übertragung verlangen will. 
Danach sind Übertragungen nur 
noch mit Zustimmung aller Betei-
ligten möglich.
Der Arbeitgeber hat dagegen keine 
Möglichkeit, einen ausscheidenden 
Arbeitnehmer zur Übertragung zu 
zwingen. Der Arbeitgeber kann nur 
eine Abfindung gemäß § 3 BetrAVG 
gewähren, der sich der Arbeitnehmer 
wiederum widersetzen kann, indem 
er stattdessen eine Übertragung auf 
den neuen Arbeitgeber verlangt. Um 
dem Arbeitnehmer eine fundierte 
Entscheidungsgrundlage zu geben, 
sieht § 4 a BetrAVG vor, dass der 
Arbeitnehmer verlangen kann, ihm 
die Höhe des Übertragungswertes 
beziehungsweise die sich daraus er-
gebende Versorgung mitzuteilen.
In der Praxis wird die konkrete 
Ausgestaltung des Übertragungs-
rechtes vermutlich keine große Be-
deutung haben. Abgesehen davon, 
dass dieses Recht ohnehin nur für 
Neuzusagen ab 2005 greift, werden 
sich alle Beteiligten in den meisten 
Fällen einig sein, die Übertragung 
vorzunehmen. Und in diesem Fall 
gelten die genannten Voraussetzun-
gen und Einschränkungen nicht.
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